
Bundesministerium 
für Bildung und Forschung   

Änderung 
der Richtlinie zur Förderung von Projekten im Programm Eurostars 3 

Vom 15. März 2023 

Die Richtlinie zur Förderung von Projekten im Programm Eurostars 3 vom 11. August 2021 (BAnz AT 25.08.2021 B7) 
wird wie folgt geändert:   

1. Die Fußnote 4 wird wie folgt neu gefasst:   

Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter 
Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeits-
weise der Europäischen Union (ABl. L 187 vom 26.6.2014, S. 1) in der Fassung der Verordnung (EU) 2017/1084 vom 
14. Juni 2017 (ABl. L 156 vom 20.6.2017, S. 1), der Verordnung (EU) 2020/972 vom 2. Juli 2020 zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 hinsichtlich ihrer Verlängerung und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 
hinsichtlich ihrer Verlängerung und relevanter Anpassungen (ABl. L 215 vom 7.7.2020, S. 3) und der Verordnung 
(EU) 2021/1237 vom 23. Juli 2021 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 zur Feststellung der Vereinbar-
keit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. L 270 vom 29.7.2021, S. 39).   

2. Die Fußnote 7 wird wie folgt neu gefasst:   

Mitteilung der EU-Kommission (2022/C 414/01) vom 28. Oktober 2022 (ABl. C 414 vom 28.10.2022, S. 1).   

3. Die Anlage zu beihilferechtlichen Vorgaben wird wie folgt geändert:   

a) Nummer 1 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:   

Gleiches gilt für eine Beihilfengewährung an Unternehmen in Schwierigkeiten gemäß der Definition nach Artikel 2 
Absatz 18 AGVO. Ausgenommen von diesem Verbot sind allein Unternehmen, die sich am 31. Dezember 2019 
nicht bereits in Schwierigkeiten befanden, aber im Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2021 zu 
Unternehmen in Schwierigkeiten wurden nach Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe c AGVO.   

b) Nummer 2 Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst:   

Zur Einordnung von Forschungsarbeiten in die Kategorien der Grundlagenforschung, industriellen Forschung 
und experimentellen Entwicklung wird auf die einschlägigen Hinweise in Randnummer 78 und in den Fuß-
noten 59, 60 sowie 61 des FuEuI-Unionsrahmens verwiesen. 

Diese Änderungen treten am Tag nach der Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft. 

Bonn, den 15. März 2023 

Bundesministerium 
für Bildung und Forschung 

Im Auftrag 
Gundlach 
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